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Sprecherin: Prof. Barbara Metzger, Würzburg
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Empfehlungen des AEMP

zur Einführung von Bachelor/Master-Studiengängen

im Fach Elementare Musikpädagogik

MINIMALANFORDERUNGEN AN EINEN MUSIKPÄDAGOGISCHEN BACHELOR

I.  
Ein Bachelor-Studium mit dem Hauptfach Elementare Musikpädagogik umfasst

1.
den Kernbereich EMP als künstlerisch-pädagogisches Hauptfach:

1.1.
Elementare Musikpraxis / Künstlerische Gestaltung inklusive Fächer wie

Improvisation, Perkussion, Bewegung, Stimmbildung, Sprecherziehung, Rhythmik, Szenisches Spiel, unterrichtspraktisches Instrumentalspiel (Lied- und Bewegungsbegleitung)

1.2. Didaktik der Elementaren Musikpädagogik mit den Inhalten 

Methoden, Ziele, entwicklungspsychologische Grundlagen, theoretische Grundlagen für den Unterricht mit verschiedenen Zielgruppen, Unterrichtsliteratur

1.3. vor- und nachbereitete oder mentorierte Lehrproben mit verschiedenen Zielgruppen (möglicherweise zum Teil auch im Rahmen eines Unterrichtspraktikums)

2. 
ein Instrument bzw. Gesang
3.
weitere Pflichtfächer der musikpädagogischen Studienrichtungen

II.

Richtwerte für den zeitlichen Umfang:

Der AEMP empfiehlt,

· für den Kernbereich (1.1. bis 1.3.) 40 % der im Studium vorgeschriebenen Credits zu vergeben

· für das gewählte Instrument bzw. Gesang 30 % der im Studium vorgeschriebenen Credits zu vergeben.

III. 
Zusätzliche Empfehlungen

1. Weitere Studieninhalte 

· ein berufsrelevantes Orientierungspraktikum
· Wahlmöglichkeiten zur individuellen Profilbildung entweder im Rahmen der berufsrelevanten Praxisfächer oder eines zusätzlich zu belegenden Wahl(pflicht)faches

· fächerverbindende Projekte.

Im Bereich der Musikwissenschaft und Musiktheorie wären auch Veranstaltungen mit spezieller Berufsrelevanz für die Musikpädagogik wünschenswert, etwa Arrangement, Veranstaltungen zu außereuropäischer Musik, Populärer Musik o.ä.

2. Lehrbefähigungen

Nach Auffassung des AEMP sollte eine Lehrbefähigung im Fach Elementare Musikpädagogik aus berufspraktischen Gründen in der Regel nur vergeben werden, wenn mindestens eine zweite Lehrbefähigung gleichzeitig vergeben wird oder schon früher erworben wurde:

a) Koppelung mit instrumentaler bzw. vokaler Lehrbefähigung
· Wird für ein Bachelorstudium mit dem Hauptfach Elementare Musikpädagogik auf dem gewählten Instrument bzw. im Gesang eine Eignungsprüfung absolviert, die sich an einem Studienabschluss mit einer Lehrbefähigung bis zur Mittelstufe orientiert,

· wird dann im Laufe des Studiums  die Fachdidaktik des gewählten Instrumentes bzw. des Gesangs im angemessenen Umfang belegt und werden vor- und nachbereitete oder mentorierte Lehrproben (möglicherweise auch im Rahmen eines Unterrichtspraktikums) in angemessenem Umfang durchgeführt,

so sollte die Lehrbefähigung bis zur Mittelstufe im gewählten Instrument bzw. Gesang vergeben werden.

b) Eine Koppelung mit instrumentaler bzw. vokaler Lehrbefähigung und gleichzeitig der Lehrbefähigung für das Lehramt im Fach Musik (für jeweils eine Schulform oder -stufe, etwa Primarstufe, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II oder Sonderschule) sollte ermöglicht werden.

c) Eine Koppelung mit der Lehrbefähigung für das Lehramt im Fach Musik (für jeweils eine Schulform oder -stufe, etwa Primarstufe, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II oder Sonderschule) sollte ermöglicht werden.

d)
Ein Wahlfach oder Wahlpflichtfach EMP mündet in keinem Falle in eine Lehrbefähigung.

3. Masterqualifikation

Bei entsprechender Voraussetzung und Eignung kann ein Master-Studium mit dem Hauptfach Elementare Musikpädagogik absolviert werden.

Würzburg, 19. Februar 2005

Im Auftrag des AEMP

Die Sprecherinnen
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